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BESCHLUSS 2010/656/GASP DES RATES 

vom 29. Oktober 2010 

zur Verlängerung der restriktiven Maßnahmen gegen Côte d’Ivoire 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf 
Artikel 29, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 13. Dezember 2004 den Gemeinsamen Stand
punkt 2004/852/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Côte 
d’Ivoire ( 1 ) angenommen, um die mit der Resolution 1572 (2004) 
des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen gegen Côte d’Ivoire 
verhängten Maßnahmen durchzuführen. 

(2) Der Rat hat am 23. Januar 2006 den Gemeinsamen Standpunkt 
2006/30/GASP ( 2 ) angenommen, mit dem die gegen Côte d’Ivoire 
verhängten restriktiven Maßnahmen für einen Zeitraum von zwölf 
Monaten verlängert und um die nach Nummer 6 der Resolution 
1643 (2005) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verhäng
ten restriktiven Maßnahmen ergänzt wurden. 

(3) Nachdem die restriktiven Maßnahmen gegen Côte d’Ivoire durch 
die Resolution 1842 (2008) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen verlängert worden waren hat der Rat am 18. November 
2008 den Gemeinsamen Standpunkt 2008/873/GASP ( 3 ) an
genommen, mit dem die gegen Côte d’Ivoire verhängten restrik
tiven Maßnahmen mit Wirkung vom 1. November 2008 weiter 
verlängert wurden. 

(4) Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verabschiedete am 
15. Oktober 2010 die Resolution 1946 (2010) welche die durch 
seine Resolution 1572 (2004) und Ziffer 6 seiner Resolution 1643 
(2005) gegen Côte d’Ivoire verhängten Maßnahmen bis zum 
30. April 2011 verlängerte sowie die restriktiven Maßnahmen 
betreffend Waffen änderte. 

(5) Die gegen Côte d’Ivoire verhängen restriktiven Maßnahmen soll
ten daher verlängert werden. Zusätzlich zu den in der Resolution 
1946 (2010) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vorgese
henen Ausnahmen von dem Waffenembargo ist es angebracht, 
die restriktiven Maßnahmen zu ändern, um andere, von der Union 
autonom einbezogene Ausrüstungen auszunehmen. 

(6) Durchführungsbestimmungen der Europäischen Union sind in der 
Verordnung (EG) Nr. 174/2005 des Rates vom 31. Januar 2005 
über Beschränkungen für die Erbringung von Hilfe für Côte 
d’Ivoire im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten ( 4 ), der 
Verordnung (EG) Nr. 560/2005 des Rates vom 12. April 2005 
über die Anwendung spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen 
bestimmte Personen und Organisationen angesichts der Lage in 
der Republik Côte d’Ivoire ( 5 ) und der Verordnung (EG) Nr. 
2368/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 zur Umsetzung 
des Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses für den inter
nationalen Handel mit Rohdiamanten ( 6 ) festgelegt — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

▼B 
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( 1 ) ABl. L 368 vom 15.12.2004, S. 50. 
( 2 ) ABl. L 19 vom 24.1.2006, S. 36. 
( 3 ) ABl. L 308 vom 19.11.2008, S. 52. 
( 4 ) ABl. L 29 vom 2.2.2005, S. 5. 
( 5 ) ABl. L 95 vom 14.4.2005, S. 1. 
( 6 ) ABl. L 358 vom 31.12.2002, S. 28.



 

Artikel 1 

Der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Rüs
tungsgütern und sonstigem Wehrmaterial sowie von zur internen Re
pression verwendbarer Ausrüstung an Côte d'Ivoire durch Staatsangehö
rige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aus 
oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luft
fahrzeugen der Mitgliedstaaten ist untersagt, unabhängig davon, ob 
diese Rüstungsgüter, sonstiges Wehrmaterial und Ausrüstung ihren Ur
sprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten haben oder nicht. 

▼M17 

Artikel 1a 

Artikel 1 gilt nicht für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder 
die Ausfuhr bestimmter, zur internen Repression verwendbarer Ausrüs
tung, wenn die Ausrüstung lediglich für den zivilen Gebrauch im Rah
men von Bergbau oder Infrastrukturprojekten bestimmt ist, vorbehaltlich 
der Genehmigung im Einzelfall durch die zuständigen Behörden des 
ausführenden Mitgliedstaats. 

▼M15 

Artikel 2 

(1) Artikel 1 findet keine Anwendung auf 

a) Lieferungen, die ausschließlich zur Unterstützung der Operation der 
Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire (UNOCI) und der sie unterstüt
zenden französischen Truppen oder zur Verwendung durch sie be
stimmt sind, und im Transit durch Côte d'Ivoire befindliche Liefe
rungen, die zur Unterstützung von Friedenssicherungseinsätzen der 
Vereinten Nationen oder zur Verwendung durch sie bestimmt sind; 

b) folgende Lieferungen, sofern sie im Voraus dem durch Ziffer 14 der 
Resolution 1572 (2004) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
eingesetzten Ausschuss (im Folgenden „Sanktionsausschuss“) mit
geteilt wurden: 

i) Lieferungen, die vorübergehend nach Côte d'Ivoire ausgeführt 
werden und für die Truppen eines Staates bestimmt sind, der 
im Einklang mit dem Völkerrecht ausschließlich und unmittelbar 
zu dem Zweck tätig wird, die Evakuierung seiner Staatsangehö
rigen sowie von Personen, für die er konsularische Verantwor
tung in Côte d'Ivoire hat, zu erleichtern; 

ii) Lieferungen von Rüstungsgütern und sonstigem letalem Wehr
material an die ivorischen Sicherheitskräfte zu dem ausschließ
lichen Zweck, den ivorischen Prozess der Sicherheitssektorreform 
zu unterstützen oder dabei verwendet zu werden, mit Ausnahme 
der in Anhang III der vorliegenden Verordnung aufgeführten 
Rüstungsgüter und des dort aufgeführten sonstigen letalen Wehr
materials, sofern sie im Voraus vom Sanktionsausschuss geneh
migt wurden; 

c) Lieferungen von zur internen Repression verwendbaren nichtletalen 
Geräts, das ausschließlich dazu bestimmt ist, die ivorischen Sicher
heitskräfte zu befähigen, bei der Wahrung der öffentlichen Ordnung 
nur angemessene und verhältnismäßige Gewalt anzuwenden; 

d) Lieferungen von zur internen Repression verwendbaren Ausrüstung 
an die ivorischen Sicherheitskräfte zu dem ausschließlichen Zweck, 
den ivorischen Prozess der Sicherheitssektorreform zu unterstützen 
oder dabei verwendet zu werden. 

▼M15 
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(2) Die Verantwortung für Mitteilungen oder Genehmigungsersuchen 
vor der Verbringung jedweder Lieferungen von Rüstungsgütern und 
sonstigem letalem Wehrmaterial an die ivorischen Sicherheitskräfte an 
den Sanktionsausschuss nach Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii liegt in 
erster Linie bei der Regierung von Côte d'Ivoire. Hilfsweise kann ein 
Mitgliedstaat, der Unterstützung leistet, eine solche Mitteilung vorneh
men bzw. ein solches Genehmigungsersuchen stellen, nachdem er die 
Regierung von Côte d'Ivoire über seine diesbezügliche Absicht unter
richtet hat. 

__________ 

▼M1 

Artikel 4 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 
zu verhindern, dass die folgenden Personen in ihr Hoheitsgebiet einrei
sen oder durch ihr Hoheitsgebiet durchreisen: 

a) die in Anhang I aufgeführten, vom Sanktionsausschuss benannten 
Personen, die eine Bedrohung des Friedensprozesses und des natio
nalen Aussöhnungsprozesses in Côte d’Ivoire darstellen, insbeson
dere diejenigen, die die Durchführung des Abkommens von Linas- 
Marcoussis und des Accra-III-Abkommens blockieren, jede andere 
Person, von der aufgrund einschlägiger Informationen festgestellt 
wurde, dass sie für schwere Verletzungen der Menschenrechte und 
des humanitären Völkerrechts in Côte d’Ivoire verantwortlich ist, 
jede andere Person, die öffentlich zu Hass und Gewalt aufstachelt, 
und jede andere Person, von der der Sanktionsausschuss feststellt, 
dass sie gegen die nach Ziffer 7 der Resolution 1572 (2004) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verhängten Maßnahmen ver
stößt. 

b) die nicht von Anhang I erfassten Personen, die den Prozess des 
Friedens und der nationalen Aussöhnung blockieren und insbeson
dere den erfolgreichen Abschluss des Wahlprozesses gefährden; 
diese Personen sind in Anhang II aufgeführt. 

(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, ihren eigenen 
Staatsangehörigen die Einreise in ihr Hoheitsgebiet zu verweigern. 

(3) Absatz 1 Buchstabe a findet keine Anwendung, wenn der Sank
tionsausschuss feststellt, dass 

a) die betreffenden Reisen aus dringenden humanitären Gründen, ein
schließlich religiöser Verpflichtungen, gerechtfertigt sind; 

b) eine Ausnahmeregelung die Verwirklichung der Ziele der Resolutio
nen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, nämlich die Her
beiführung von Frieden und nationaler Aussöhnung in Côte d’Ivoire 
und von Stabilität in der Region, fördern würde. 

(4) Absatz 1 berührt nicht die Fälle, in denen ein Mitgliedstaat durch 
eine völkerrechtliche Verpflichtung gebunden ist, und zwar 

i) als Gastland einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation, 

ii) als Gastland einer internationalen Konferenz, die von den Vereinten 
Nationen einberufen worden ist oder unter deren Schirmherrschaft 
steht, 

iii) im Rahmen eines multilateralen Abkommens, das Vorrechte und 
Immunitäten verleiht, 

▼M15 
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iv) im Rahmen des 1929 zwischen dem Heiligen Stuhl (Staat Vatikan
stadt) und Italien geschlossenen Lateranvertrags. 

(5) Absatz 4 gilt auch in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat Gast
land der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) ist. 

(6) Der Rat wird in allen Fällen, in denen ein Mitgliedstaat eine 
Ausnahme aufgrund des Absatzes 4 oder 5 gewährt, ordnungsgemäß 
unterrichtet. 

(7) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen von den Maßnahmen 
nach Absatz 1 Buchstabe b in den Fällen zulassen, in denen die Reise 
aufgrund einer humanitären Notlage gerechtfertigt ist oder zum Zweck 
der Teilnahme an Tagungen auf zwischenstaatlicher Ebene – einschließ
lich Tagungen, die auf Initiative der Europäischen Union veranstaltet 
oder von einem Mitgliedstaat, der zu dem Zeitpunkt den OSZE-Vorsitz 
innehat, ausgerichtet werden – erfolgt, wenn dort ein politischer Dialog 
geführt wird, durch den Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat
lichkeit in Côte d'Ivoire unmittelbar gefördert werden. 

(8) Ein Mitgliedstaat, der Ausnahmen nach Absatz 7 gewähren 
möchte, unterrichtet den Rat hiervon schriftlich. Die Ausnahme gilt 
als gewährt, wenn nicht von einem oder mehreren Mitgliedern des Rates 
innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung über die 
vorgeschlagene Ausnahme schriftlich Einwände erhoben werden. Soll
ten von einem oder von mehreren Mitgliedern des Rates Einwände 
erhoben werden, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschlie
ßen, die vorgeschlagene Ausnahme zu gewähren. 

(9) In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat nach den Absätzen 4, 5 
und 7 in den Anhängen I oder II aufgeführten Personen die Einreise in 
sein Hoheitsgebiet oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet geneh
migt, gilt die Genehmigung nur für den Zweck, für den sie erteilt 
wurde, und nur für die davon betroffenen Personen. 

▼M3 

Artikel 5 

(1) Alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Eigentum 
oder unter der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle 

a) der in Anhang I aufgeführten und vom Sanktionsausschuss benann
ten und in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a aufgeführten Personen 
stehen oder die von Einrichtungen gehalten werden, die im Eigentum 
oder unter der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle dieser Per
sonen oder Einrichtungen oder von in ihrem Namen oder auf ihre 
Anweisung handelnden Personen stehen und vom Sanktionsaus
schuss benannt wurden, 

b) der nicht von Anhang I erfassten, aber in Anhang II aufgeführten 
Personen oder Einrichtungen, die den Prozess des Friedens und der 
nationalen Aussöhnung blockieren und insbesondere den erfolgrei
chen Abschluss des Wahlprozesses gefährden, stehen oder die von 
Einrichtungen gehalten werden, die im Eigentum oder unter der 
unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle dieser Personen oder Ein
richtungen oder von in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung han
delnden Personen stehen, 

werden eingefroren. 

(2) Den Personen oder Einrichtungen nach Absatz 1 dürfen weder 
unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden oder zugute kommen. 

▼M1 
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(3) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen von den in den Absätzen 
1 und 2 genannten Maßnahmen zulassen in Bezug auf Gelder und 
wirtschaftliche Ressourcen, die 

a) für Grundausgaben notwendig sind, einschließlich der Bezahlung 
von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und 
medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Ge
bühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen; 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rück
erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Leistung rechts
kundiger Dienste dienen; 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die 
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder 
und wirtschaftlicher Ressourcen im Einklang mit den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften dienen; 

d) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind; 

e) Gegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines Ge
richts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in 
welchem Fall die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen für die 
Erfüllung von Forderungen aus diesem Pfandrecht oder dieser Ent
scheidung verwendet werden können, vorausgesetzt, das Pfandrecht 
oder die Entscheidung bestand vor der Benennung der betreffenden 
Person oder Einrichtung durch den Sanktionsausschuss oder den Rat 
und begünstigt nicht eine Person oder Einrichtung nach diesem Ar
tikel. 

In Bezug auf die in Anhang I aufgeführten Personen und Einrichtungen: 

— können die Ausnahmen nach Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c 
dieses Absatzes durch den betreffenden Mitgliedstaat gewährt wer
den, nachdem er dem Sanktionsausschuss seine Absicht mitgeteilt 
hat, gegebenenfalls den Zugang zu diesen Geldern und wirtschaftli
chen Ressourcen zu genehmigen, und der Sanktionsausschuss inner
halb von zwei Arbeitstagen nach der Mitteilung keine ablehnende 
Entscheidung getroffen hat; 

— die Ausnahme nach Buchstabe d des ersten Unterabsatzes dieses 
Absatzes kann durch den betreffenden Mitgliedstaat nach Mitteilung 
an den Sanktionsausschuss und dessen Zustimmung erteilt werden; 

— die Ausnahme nach Buchstabe e des ersten Unterabsatzes dieses 
Absatzes kann durch den betreffenden Mitgliedstaat nach Mitteilung 
an den Sanktionsausschuss gewährt werden. 

▼M5 
(3a) Hinsichtlich der in Anhang II aufgeführten Personen und Ein
richtungen können die Mitgliedstaaten Ausnahmen von den in den Ab
sätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen in Bezug auf Gelder und wirt
schaftliche Ressourcen, die für humanitäre Zwecke benötigt werden, 
zulassen, nachdem sie die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission 
im Voraus hiervon unterrichtet haben. 

(3b) Absatz 1 Buchstabe b schließt nicht aus, dass eine in der Liste 
aufgeführte Person oder Einrichtung Zahlungen aufgrund eines Vertrags 
leisten kann, der vor der Aufnahme der betreffenden Person oder Ein
richtung in die Liste geschlossen wurde, sofern der jeweilige Mitglied
staat festgestellt hat, dass die Zahlung weder unmittelbar noch mittelbar 
von einer der Personen oder Einrichtungen nach Absatz 1 Buchstabe b 
entgegengenommen wird. 

▼M3 
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(4) Absatz 2 gilt nicht für die Gutschrift – auf eingefrorenen 
Konten – von 

a) Zinsen oder sonstigen Erträgen dieser Konten; oder 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflich
tungen, die vor dem Datum geschlossen wurden oder entstanden 
sind, ab dem diese Konten dem Gemeinsamen Standpunkt 
2004/852/GASP oder dem vorliegenden Beschluss unterliegen, 

vorausgesetzt, diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen fallen 
weiterhin unter Absatz 1. 

▼M5 

Artikel 5a 

Es ist verboten, 

a) Schuldverschreibungen oder Wertpapiere, die von der unrechtmäßi
gen Regierung von Laurent GBAGBO oder durch in ihrem Namen 
oder auf ihre Anweisung handelnde Personen oder Einrichtungen 
oder durch in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle stehende 
Einrichtungen nach dem 6. April 2011 begeben oder garantiert wur
den, zu erwerben, zu vermitteln oder an der Ausgabe derartiger 
Schuldverschreibungen und Wertpapiere mitzuwirken. Ausnahms
weise sind Finanzinstitute zum Erwerb derartiger Schuldverschrei
bungen und Wertpapiere von gleichem Wert wie bereits in ihrem 
Besitz befindliche fällige Schuldverschreibungen und Wertpapiere 
berechtigt; 

b) der unrechtmäßigen Regierung von Laurent GBAGBO oder in ihrem 
Namen oder auf ihre Anweisung handelnden Personen oder Einrich
tungen oder in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle stehenden 
Einrichtungen Darlehen, in welcher Form auch immer, bereitzustel
len. 

Für den Erwerb, die Vermittlung und das Mitwirken an der Ausgabe 
von Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach Buchstabe a und die 
Bereitstellung von Darlehen nach Buchstabe b können natürliche und 
juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen nicht haftbar 
gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen Grund zu der 
Annahme hatten, dass sie mit ihrem Handeln gegen diese Verbote ver
stoßen würden. 

▼M1 

Artikel 6 

(1) Der Rat erstellt die Liste in Anhang I und ändert diese entspre
chend den Feststellungen entweder des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen oder des Sanktionsausschusses. 

(2) Der Rat erstellt und ändert die Liste in Anhang II auf Vorschlag 
eines Mitgliedstaats oder des Hohen Vertreters der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik. 

Artikel 7 

(1) Benennt der Sicherheitsrat oder der Sanktionsausschuss eine Per
son oder Einrichtung, so nimmt der Rat diese Person oder Einrichtung 
in Anhang I auf. 

▼M3 
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(2) Beschließt der Rat, die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und in 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen auf eine Person 
oder Einrichtung anzuwenden, so ändert er Anhang II entsprechend. 

▼M1 
(3) Der Rat setzt die betreffende Person oder Einrichtung entweder 
auf direktem Weg, falls ihre Anschrift bekannt ist, oder durch die Ver
öffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und den 
Gründen für die Aufnahme in die Liste in Kenntnis, und gibt dabei 
dieser Person oder Einrichtung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(4) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige 
neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat seinen Beschluss und 
unterrichtet die betreffende Person oder Einrichtung entsprechend. 

Artikel 8 

(1) Die Anhänge I und II enthalten die Gründe für die Aufnahme der 
betreffenden Personen und Einrichtungen in die Liste, wie sie hinsicht
lich des Anhangs I vom Sicherheitsrat oder vom Sanktionsausschuss 
angegeben werden. 

(2) Die Anhänge I und II enthalten, soweit verfügbar, auch die zur 
Identifizierung der betreffenden Personen oder Einrichtungen erforderli
chen Angaben, wie sie hinsichtlich des Anhangs I vom Sicherheitsrat 
oder vom Sanktionsausschuss übermittelt werden. In Bezug auf Per
sonen können diese Angaben Namen und Vornamen, einschließlich 
Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- 
und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, 
sowie Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf Einrichtungen kön
nen diese Angaben Namen, Ort und Datum der Registrierung, Regis
triernummer und Geschäftssitz umfassen. Anhang I enthält ferner das 
Datum der Benennung durch den Sicherheitsrat oder den Sanktionsaus
schuss. 

▼B 

Artikel 9 

Die Gemeinsamen Standpunkte 2004/852/GASP und 2006/30/GASP 
werden aufgehoben. 

▼M5 

Artikel 9a 

Damit die in diesem Beschluss aufgeführten Maßnahmen größtmögliche 
Wirkung entfalten können, empfiehlt die Union Drittstaaten, restriktive 
Maßnahmen analog zu den in diesem Beschluss vorgesehenen zu er
greifen. 

▼M3 

Artikel 10 

(1) Dieser Beschluss tritt am Tag seines Erlasses in Kraft. 

(2) Er wird im Einklang mit einschlägigen Beschlüssen des Sicher
heitsrates der Vereinten Nationen gegebenenfalls überprüft, geändert 
oder aufgehoben. 

▼M4 
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(3) Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe b genannten Maßnahmen werden in regelmäßigen Abstän
den, mindestens aber alle 12 Monate überprüft. Sie verlieren ihre Gül
tigkeit für die betreffenden Personen und Einrichtungen, wenn der Rat 
nach dem in Artikel 6 Absatz 2 genannten Verfahren bestimmt, dass die 
Bedingungen für ihre Anwendung nicht länger gegeben sind. 

▼M5 
(4) Die Maßnahmen nach Artikel 5 Absatz 2 werden, sofern sie sich 
auf die in Anhang II aufgeführten Häfen beziehen, spätestens bis zum 
1. Juni 2011 überprüft. 

▼M3 
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ANHANG I 

Liste der Personen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 5 
Absatz 1 Buchstabe a 

1. Name: CHARLES BLÉ GOUDÉ 

Titel: k. A., Benennung: k. A., Geburtsdatum: 1.1.1972, Geburtsort: a) Guibé
roua, Gagnoa, Côte d'Ivoire, b) Niagbrahio/Guiberoua, Côte d'Ivoire, c) Guibe
roua, Côte d'Ivoire, gesicherter Aliasname: a) Génie de kpo, b) Gbapé Zadi, 
ungesicherter Aliasname: Général, Staatsangehörigkeit: Ivorer, Reisepass-Nr.: a) 
04LE66241, ausgestellt am 10.11.2005, ausgestellt in Côte d'Ivoire (gültig bis 
zum 9.11.2008), b) AE/088 DH 12, ausgestellt am 20.12.2002, ausgestellt in 
Côte d'Ivoire (gültig bis zum 11.12.2005), c) 98LC39292, ausgestellt in Côte 
d'Ivoire (gültig bis zum 23.11.2003), Nationale Kennziffer: k. A., Anschrift: a) 
Yopougon Selmer, Bloc P 170, Abidjan, Côte d'Ivoire, b) c/o Hotel Ivoire, 
Abidjan, Côte d'Ivoire, c) Cocody (Vorort), Abidjan, Côte d'Ivoire (in dem 
von der Schweiz am 15.11.2005 ausgestellten und bis zum 31.12.2005 gültigen 
Reisedokument Nr. C2310421), benannt am: 7.2.2006. 

Sonstige Angaben: 

Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: Führer der COJEP 
(„Junge Patrioten“); wiederholte öffentliche Erklärungen, in denen er Gewalt 
gegen Einrichtungen und Personal der Vereinten Nationen sowie gegen Auslän
der befürwortete; Anführer und Beteiligter von Gewaltakten seitens Straßenmili
zen, einschließlich von Prügelattacken, Vergewaltigungen und außergerichtlicher 
Hinrichtungen; Einschüchterung der Vereinten Nationen, der Internationalen Ar
beitsgruppe (im Folgenden „IWG“), der politischen Opposition und der unabhän
gigen Presse; Sabotage internationaler Radiosender; Behinderung der Tätigkeiten 
der IWG, der Operation der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire (im Folgenden 
„UNOCI“), der französischen Streitkräfte und des Friedensprozesses nach Reso
lution 1643 (2005). 

3. Name: EUGÈNE N'GORAN KOUADIO DJUÉ 

Titel: k. A., Benennung: k. A., Geburtsdatum: a) 1.1.1966, b) 20.12.1969, Ge
burtsort: Côte d'Ivoire, gesicherter Aliasname: k. A., ungesicherter Aliasname: k. 
A., Staatsangehörigkeit: Ivorer, Reisepass-Nr.: 04 LE 017521, ausgestellt am 
10.2.2005 (gültig bis zum 10.2.2008), nationale Kennziffer: k. A., Anschrift: k. 
A., benannt am 7.2.2006. 

Sonstige Angaben: 

Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: Führer der Patrio
tischen Union für die völlige Befreiung von Côte d'Ivoire (im Folgenden „UPLT
CI“). Wiederholte öffentliche Erklärungen, in denen er Gewalt gegen Einrichtun
gen und Personal der Vereinten Nationen sowie gegen Ausländer befürwortete; 
Anführer und Beteiligter von Gewaltakten seitens Straßenmilizen, einschließlich 
Prügelattacken, Vergewaltigungen und außergerichtlicher Hinrichtungen; Behin
derung der Tätigkeiten der IWG, der UNOCI, der französischen Streitkräfte und 
des Friedensprozesses nach Resolution 1643 (2005). 

4. Name: MARTIN KOUAKOU FOFIÉ 

Titel: k. A., Benennung: k. A., Geburtsdatum: 1.1.1968, Geburtsort: BOHI, Côte 
d'Ivoire, gesicherter Aliasname: k. A., ungesicherter Aliasname: k. A., Staats
angehörigkeit: Ivorer, Reisepass-Nr.: k. A., nationale Kennziffer: a) 2096927, 
ausgestellt am 17.3.2005, ausgestellt in Burkina Faso, b) CNB N.076, ausgestellt 
am 17.2.2003, ausgestellt in Burkina Faso (Staatsangehörigkeitsbescheinigung 
von Burkina Faso), c) 970860100249, ausgestellt am 5.8.1997, ausgestellt in 
Côte d'Ivoire (gültig bis zum 5.8.2007), Anschrift: k. A., benannt am: 7.2.2006. 

Sonstige Angaben: 

Name des Vaters: Yao Koffi FOFIE. Name der Mutter: Ama Krouama KOSSO
NOU. 

Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: Stabsgefreiter und 
Kommandant der „Forces Nouvelles“, Sektor Korhogo. Die unter seinem Kom
mando stehenden Streitkräfte vollzogen entgegen Menschenrechtskonventionen 
und dem humanitären Völkerrecht Rekrutierungen von Kindersoldaten, Entfüh
rungen, Verhängungen von Zwangsarbeit, sexuellen Missbrauch von Frauen, 
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willkürliche Festnahmen und außergerichtliche Hinrichtungen; Behinderung der 
Tätigkeiten der IWG, der UNOCI, der französischen Streitkräfte und des Frie
densprozesses nach Resolution 1643 (2005). 

5. Name: LAURENT GBAGBO 

Titel: k. A., Benennung: k. A., Geburtsdatum: 31.5.1945, Geburtsdatum: Gagnoa, 
Côte d'Ivoire, gesicherter Aliasname: k. A., ungesicherter Aliasname: k. A., 
Staatsangehörigkeit: Ivorer, Reisepass-Nr.: k. A., nationale Kennziffer: k. A., 
Anschrift: k. A., benannt am: 30.3.2011. 

Sonstige Angaben: 

Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: Ehemaliger Prä
sident von Côte d'Ivoire; Blockierung des Friedens- und Aussöhnungsprozesses, 
Nichtanerkennung des Ergebnisses der Präsidentschaftswahlen. 

6. Name: SIMONE GBAGBO 

Titel: k. A., Benennung: k. A., Geburtsdatum: 20.6.1949, Geburtsort: Moossou, 
Grand-Bassam, Côte d'Ivoire, gesicherter Aliasname: k. A., ungesicherter Alias
name: k. A., Staatsangehörigkeit: Ivorerin, Reisepass-Nr.: k. A., nationale Kenn
ziffer: k. A., Anschrift: k. A., benannt am: 30.3.2011. 

Sonstige Angaben: 

Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: Fraktionsvorsit
zende des Front Populaire Ivoirien (im Folgenden „FPI“): Blockierung des Frie
dens- und Aussöhnungsprozesses; öffentliche Aufstachelung zu Hass und Gewalt. 

8. Name: DÉSIRÉ TAGRO 

Titel: k. A., Benennung: k. A., Geburtsdatum: 27.1.1959, Geburtsort: Issia, Côte 
d'Ivoire, gesicherter Aliasname: k. A., ungesicherter Aliasname: k. A., Staats
angehörigkeit: Ivorer, Reisepass-Nr.: AE 065FH08, nationale Kennziffer: k. A., 
Anschrift: k. A., benannt am: 30.3.2011 

Sonstige Angaben: 

Gestorben am 12.4.2011 in Abidjan. 

Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: Generalsekretär 
während der sogenannten „Präsidentschaft“ von Herrn GBAGBO: Beteiligung an 
der unrechtmäßigen Regierung von Herrn GBAGBO, Blockierung des Friedens- 
und Aussöhnungsprozesses, Nichtanerkennung des Ergebnisses der Präsident
schaftswahlen; Beteiligung an der gewaltsamen Unterdrückung von Volksbewe
gungen. 

▼M18 

2010D0656 — DE — 22.04.2015 — 016.001 — 11



 

ANHANG II 

Liste der Personen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b 

Name (und ggf. 
Aliasnamen) Angaben zur Identität Gründe 

1. Kadet Bertin geb. 1957 in Mama Sonderberater für Fragen der Sicherheit, Verteidigung und 
Militärausrüstung von Laurent Gbagbo und ehemaliger Ver
teidigungsminister von Laurent Gbagbo. 

Neffe von Laurent Gbagbo. 

Im Exil in Ghana. Gegen ihn liegt ein internationaler Haft
befehl vor. 

Aktiv beteiligt an Fällen von Misshandlungen und gewalt
samen Entführungen und an der Finanzierung und Bewaff
nung der Milizen und der sogenannten „jungen Patrioten 
(COJEP)“. 

Beteiligt an Waffenfinanzierung und Waffenhandel und an 
der Umgehung des Embargos. 

Er stand den Milizen im Westen nahe und nahm im Auftrag 
Gbagbos mit diesen Gruppen Verbindung auf. Beteiligt an 
der Bildung der Todesschwadrone „Force Lima“. 

Während seines Exils in Ghana bereitet er weiterhin die 
gewaltsame Wiedererlangung der Macht vor. Ferner fordert 
er die unverzügliche Freilassung von Gbagbo. 

Aufgrund seiner finanziellen Ressourcen, seiner Kenntnisse 
des illegalen Waffenhandelsnetzes und seiner fortbestehen
den Verbindungen mit den immer noch aktiven Milizionä
ren, insbesondere in Liberia, stellt Kadet Bertin weiterhin 
eine sehr reale Bedrohung für die Sicherheit und die Stabi
lität von Côte d’Ivoire dar. 

▼M14 ___ 

▼M12 

3. Pastor Gammi Führer der Miliz „Mouvement ivorien pour la Libération de 
l’Ouest (MILOCI)“, die 2004 gegründet wurde. Als Führer 
der MILOCI, die Gbagbo unterstützte, war er an mehreren 
Massakern und großer Brutalität beteiligt. 

Flucht nach Ghana (soll sich in Takoradi aufhalten). Gegen 
ihn liegt ein internationaler Haftbefehl vor. 

In seinem Exil hat er sich der „Coalition Internationale pour 
la Libération de la Côte d’Ivoire (CILCI)“ angeschlossen, 
die bewaffneten Widerstand befürwortet, um die Rückkehr 
Gbagbos an die Macht zu ermöglichen. 

▼M18 ___ 
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Name (und ggf. 
Aliasnamen) Angaben zur Identität Gründe 

5. ►M14 Justin 
Koné Katinan ◄ 

Flucht nach Ghana. Gegen ihn liegt ein internationaler Haft
befehl vor. 

Beteiligt am Raubüberfall auf die Zentralbank Westafrikani
scher Staaten (BCEAO). 

Gibt sich im Exil weiterhin als Sprecher von Gbagbo. Hat 
in einer Pressemitteilung vom 12. Dezember 2011 den 
Wahlsieg von Ouattara abgestritten und das neue Regime 
als unrechtmäßig bezeichnet. Ruft zum Widerstand auf und 
rechnet damit, dass Gbagbo wieder an die Macht kommen 
wird. 

6. Ahoua Don Mello geb. am 23. Juni 1958 in 
Bongouanou 

Reisepass-Nr.: PD-AE/ 
044GN02 (gültig bis 
23. Februar 2013) 

Sprecher von Laurent Gbagbo. Ehemaliger Minister für In
frastruktur und Abwasserwirtschaft in der unrechtmäßigen 
Regierung von Laurent Gbagbo. 

Im Exil in Ghana. Gegen ihn liegt ein internationaler Haft
befehl vor. 

Erklärt weiterhin aus dem Exil, dass Präsident Ouattara die 
Wahl durch Betrug gewonnen habe und erkennt dessen 
Amtsgewalt nicht an. Weigert sich, auf den Appell der ivor
ischen Regierung zur Versöhnung einzugehen und ruft re
gelmäßig in der Presse zum Aufstand auf, indem er Mobi
lisierungs-Tourneen in Flüchtlingslagern in Ghana unter
nimmt. 

Hat im Dezember 2011 Côte d’Ivoire als „belagerten Tribal
staat“ bezeichnet und erklärt, „die Tage des Regimes Ou
attara“ seien „gezählt“. 

7. Moussa Touré 
Zéguen 

geb. am 9. September 1944 

alte Reisepass-Nr.: AE/ 
46CR05 

Chef der „Groupement des Patriotes pour la Paix (GPP)“. 

Gründer der „Coalition Internationale pour la Libération de 
la Côte d’Ivoire (CILCI)“. 

Wurde 2002 Milizenchef und führt die GPP seit 2003 an. 
Unter seinem Kommando entwickelte sich die GPP zum 
bewaffneten Arm von Gbagbo in Abidjan und im südlichen 
Landesteil. 

Mit der GPP verantwortlich für zahlreiche Gewalttaten, 
hauptsächlich gegen aus dem Norden stammende Bevölke
rungsgruppen und Gegner des Regimes. 

Persönlich an Gewalttaten im Anschluss an die Wahlen be
teiligt (insbesondere in den Gebieten Abobo und Adjamé). 

Im Exil in Accra gründete Touré Zéguen die CILCI, deren 
Ziel die erneute Machtergreifung durch Gbagbo ist. 

Gibt wiederholt aus dem Exil aufhetzende Erklärungen ab 
(beispielsweise auf der Pressekonferenz vom 9. Dezember 
2011), wobei er eine starre Logik des Konflikts und der 
Vergeltung mit Waffengewalt beibehält. Vertritt den Stand
punkt, dass Côte d’Ivoire unter der Führung von Ouattara 
jeglicher Legitimität entbehrt und „erneut kolonisiert“ wur
de; forderte die Ivorer dazu auf, die „Betrüger zu stürzen“ 
(Jeune Afrique vom Juli 2011). 

Führt einen Blog, in dem er die ivorische Bevölkerung zu 
gewalttätigem Aufstand gegen Ouattara aufruft. 
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ANHANG III 

Liste von Rüstungsgütern und sonstigem letalem Wehrmaterial nach Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii: 

(1) Waffen, Artilleriesysteme zum Schießen im direkten und indirekten Richten 
und Rohrwaffen mit einem Kaliber über 12,7 mm sowie deren Munition und 
Komponenten. 

(2) Panzerfäuste, Raketen, leichte Panzerabwehrwaffen, Gewehrgranaten und 
Granatenabschussgeräte. 

(3) Boden-Luft-Flugkörper einschließlich tragbarer Flugabwehrsysteme, Boden- 
Boden-Flugkörper und Luft-Boden-Flugkörper. 

(4) Mörser mit einem Kaliber über 82 mm. 

(5) Panzerabwehrlenkwaffen, insbesondere Panzerabwehrlenkflugkörper, deren 
Munition und Komponenten. 

(6) Bewaffnete Luftfahrzeuge (Drehflügler oder Starrflügler). 

(7) Bewaffnete Militärfahrzeuge oder mit Waffenhalterungen ausgestattete Mi
litärfahrzeuge. 

(8) Explosivstoffladungen und Explosivstoffe enthaltende Vorrichtungen, die für 
militärische Zwecke konzipiert sind, Minen und damit zusammenhängendes 
Material. 

(9) Nachtbeobachtungs- und Nachtschießvorrichtungen. 

▼M15 
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